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Textliche Festsetzungen

Bebauungsplan Nr. 126
"Kupferberg - Hönniger Bruch"

M 1:1000

Bebauungsplan Nr. 126
"Kupferberg - Hönniger Bruch"

Rechtsgrundlagen
Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO

Gewerbegebiet

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 20 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Maß der baulichen Nutzung

0,8

Bauweise, Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO

Abweichende Bauweise

OK 336,5 Maximale Oberkante des Gebäudes in Meter über
Normalhöhennull (NHN)

Baugrenze

a

GE

Grünordnung

Sonstige Festsetzungen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Waldfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
§ 9 Abs. 7 BauGB

Rechter Winkel

Private Grünfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Wasserfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB

Kartengrundlage und topographischer Bestand

Flurstücksgrenze und -nummer

1
Gebäudebestand mit Hausnummer

327.82 Geländehöhen

1577

Flur 10 Flurnummer

Planunterlagen/Katasternachweis

Bestand angefertigt nach amtlichen
Unterlagen und örtlicher Aufmessung
durch Dipl.-Ing. ____________ öffentlich
bestellter Vermessungsingenieur.

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung
des gegenwärtigen Zustandes richtig ist
und mit dem Nachweis des Liegenschafts-
katasters übereinstimmt.

Einleitungsbeschluss

Der Einleitungsbeschluss für den
Bebauungsplan Nr. 126 Kupferberg -
Hönniger Bruch wurde vom Ausschuss für
Stadtentwicklung am __.__.____ gefasst.

Entwurfsbeschluss

Die frühzeitige Beteiligung der Bürger
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der
Zeit vom __.__.____ bis einschließlich
__.__.____ durchgeführt. Die
dazugehörige  Bekanntmachung erfolgte
am __.__.____.

Die Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
erfolgte in der Zeit vom __.__.____ bis
einschließlich __.__.____.

Öffentlichen Auslegung

Die Veröffentlichung im Internet gemäß
§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wurde
am __.__.____ vom Ausschuss für
Stadtentwicklung beschlossen. Die
Veröffentlichung hat in der Zeit vom
__.__.____ bis __.__.____ einschließlich
stattgefunden.

Die dazugehörige Bekanntmachung
erfolgte am __.__.____.

Geometrische Festlegung

Es wird bescheinigt, dass die
Festsetzungen der städtebaulichen
Planung geometrisch eindeutig sind.

..............., den ....................

.............................................
Öffentl. best.
Vermessungsingenieur

Wipperfürth, den ....................

............................................
Die Bürgermeisterin

Wipperfürth, den ....................

............................................
Die Bürgermeisterin

Wipperfürth, den ....................

............................................
Die Bürgermeisterin

Abwägungsbeschluss

Der Stadtrat hat die vorgebrachten
Anregungen am __.__.____ geprüft und
entschieden.

Wipperfürth, den ....................

............................................
Die Bürgermeisterin

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan Nr. 126 Kupferberg -
Hönniger Bruch bestehend aus
Planzeichnung und Textteil ist gemäß §
10 BauGB
vom Stadtrat am __.__.____ als Satzung
beschlossen worden.

Die Begründung ist mit Beschluss vom
__.__.____ vom Stadtrat gebilligt worden.

Wipperfürth, den ....................

............................................
Die Bürgermeisterin

Rechtsverbindlichkeit

Die Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses des
Bebauungsplanes ist gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB am __.__.______
ortsüblich erfolgt.

Mit dieser Bekanntmachung ist der
Bebauungsplan Nr. 126 Kupferberg
Hönniger Bruch rechtskräftig.

Wipperfürth, den ....................

............................................
Die Bürgermeisterin

..................., den ....................

............................................
Planverfasser:

(c) Land NRW, 2024 Übersichtsplan, M 1:2500

Stand: Vorentwurf

St, Ga

Der Aufstellung des Bebauungsplans liegen folgende Gesetzesfassungen
zugrunde:

Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
das Gesetz vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung
- BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die durch das Gesetz vom 3. Julie
2023 (BGBl. 2023 I S. 176) geändert worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl.
1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S.
1802) geändert worden ist.

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. August 2018 (GV.NRW. 2018 S. 421), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172).

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW S.
516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S.
741).

Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung.

Längenbemaßung83,5m


